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Name 
Adresse

Datum .April 2007
An die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord Hindenburgufer 247 24106 Kiel
Betr.: Planfeststellungsverfahren Fahrrinnenanpassung Unter- und Außenelbe, Einwendung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gegen das am 13.Februar 2007 bekannt gemachte Vorhaben (Cuxhavener Nachrichten vom 13.März 2007) erheben wir
Einwendungen und beantragen, die geplanten Ausbaumaßnahmen abzulehnen.
Unsere rechtliche Betroffenheit durch das Vorhaben stützen wir auf unser Nutzungsrecht (eingetragener lebenslanger Nießbrauch) am Grundstück Albert-Schweitzer-Straße x in Cuxhaven-Döse (eingetragen in dem beim Amtsgericht Cuxhaven bestehenden Grundbuch AktZ. Döse D-xxxx) und den Besitz unserer dort eingerichteten und genutzten Wohnung sowie des Gartens. Eigentümer des genannten Grundstücks und an der Nutzung beteiligt sind unsere Kinder, (Namen, Adressen). Unsere Rechte und Interessen, insbesondere auch unser Grundrecht aus Art.2 Abs.2 Satz 1 GG, sehen wir durch die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden erheblichen Gefahren beeinträchtigt, wie im Einzelnen die folgende Begründung ergibt. Wir sind außerdem der Auffassung, dass durch das Vorhaben wichtige Belange der Allgemeinheit - wie insbesondere das sichere, angstfreie Leben der Wohnbevölkerung im Bereich der Niederelbe - bedroht sind, ferner dass auf die Lebewesen in unserer Umwelt nicht genügend Rücksicht genommen wird. Die Vorteile, die sich die Träger des Vorhabens erhoffen, sind ungewiss, gegenüber den bedrohten Rechtsgütern nachrangig und verzichtbar.
Begründung:
1.
Die durch Ausbaggerung erhöhte Strömungsgeschwindigkeit des Flutstroms, der verstärkte Tidenhub und die Verlagerung der Strömungen durch wegfallende oder aufgeschüttete Barrieren, können in ihrem Zusammenwirken bei Stürmen, die sich über mehrere Tiden erstrecken, zu einem maximalen Wasserstand fuhren, gegen den die Deiche nicht ausgelegt sind (Gefahr der Überflutung auch stabiler Deiche). Wird zugleich die Stabilität dieser Deiche, z.B. durch Wellen oder örtliche Abbruche am verstärkt belasteten Prallhang, beeinträchtigt, so kommt die Gefahr von Deichbrüchen hinzu. Sie bedroht uns als Bewohner und Besitzer eines weit unterhalb des Hochwasserscheitels gelegenen deichnahen Grundstücks.
Die vorgelegten Gutachten entkräften diese Besorgnisse nicht. Sie berücksichtigen die genannten Risikofaktoren nicht in ihrem Zusammenhang. Auch lassen sie mögliche Folgen der Ausbaumaßnahmen, auch im Zusammenwirken mit künftig sich verstärkenden Einflüssen wie insbesondere einem klimabedingten Anstieg des Meeresspiegels und dem Auftreten extremer Windstärken, Sturmflutdauern und Elbehochwassers außer Betracht.
Im Einzelnen:
Das Gutachten H lb zu den Sturmflutauswirkungen
Es ist nicht erkennbar, dass die der Untersuchung zugrunde gelegten „historischen" Sturmfluten vom 3.1.1976 und vom 28.1.1994 Extremsituationen darstellten, auf die eine Prognose über „hochwasserneutrale" Ausbaufolgen gestützt werden könnte. Es hat in der Vergangenheit Sturmfluten gefährlicheren Ausmaßes, so im Februar 1962, gegeben, für deren schwerwiegende Folgen vorherige Ausbaumaßnahmen durchaus relevant gewesen sein können, z.B. im Hamburger Raum die Veränderungen der alten Süderelbe. Es hat auch Sturmflutverläufe gegeben, bei denen es, bedingt durch die Richtung von Wind und Wellenschlag, zu punktuellen Deichbrüchen oder -gefährdungen gekommen ist, auf die evtl. Ausbaumaßnahmen einen größeren Einfluss gehabt haben können, als die in das numerische Verfahren einbezogenen Parameter erkennen lassen. Das kommt z.B. für die Beschädigungen der Deichkrone in der Cuxhavener Grimmershörnbucht bei der Sturmflut von 1962 in Betracht.
Es ist ferner nicht zu erkennen, womit die Aussagekraft der herangezogenen sog. „Bemessungssturmflut" begründet wird, deren Daten zudem nur aus Zahlenannahmen stammen und durch keine realen Beobachtungen verifiziert sind (abgesehen von dem akzeptablen Ansatz eines Zusammentreffens mit einem hohen Oberwasserzufluss, der allerdings auch den - vor Schließung der Sperrwerke eingeflossenen - Beitrag der unterhalb von Bleckede einmündenden Flüsse berücksichtigen müsste). Die für anderweitige Planungen entwickelte „Bemessungssturmflut" hat die Funktion, notwendige Deichbaumaßnahmen (insbesondere die Höhe der Elbedeiche) zur Abwehr der Folgen mit Wahrscheinlichkeit erwarteter oder möglicher Naturereignisse zu bemessen, wobei es um die Höhe der Risiken und den deswegen zwangsläufig notwendigen, von der Allgemeinheit zu tragenden Aufwand geht. Bei der Fahrrinnenanpassung geht es indessen darum, ob Eingriffe in natürliche Abläufe gerechtfertigt werden können, indem bei dadurch drohenden Gefahrerhöhungen für die Deiche abgewogen wird, ob eine Risikoerhöhung in Kauf genommen oder aber, durch Verzicht auf die Maßnahme, vermieden wird. Dieser ganz andere gedankliche Ansatz
verbietet die Übernahme der „Bemessungssturmflut" als gleichsam authentisch festgelegten „worst case", dem dann - sinnwidrig - errechnete Spitzen aufgesattelt und wegen ihres geringen Ausmaßes für vernachlässigbar deklariert werden. Eine als oberer Grenzwert konzipierte Fluthöhe ist schon theoretisch ungeeignet, um als Basis für die Berechnung und Bewertung von Überschreitungen zu dienen.
Die errechneten Ergebnisse („Sturmflutpegel weniger als 2 cm verändert" usw.) sind zudem ohne Aussagekraft für die Einschätzung der Sturmflutgefahren für die Deiche. Zwar mag es sein, dass das numerische Verfahren es ermöglicht, ausbaubedingte Zusatzbelastungen nicht nur global abzuschätzen, sondern auch die in den einzelnen Dreiecken bzw. Quadraten des Gitternetzes zu erwartenden Höchstwerte rechnerisch zu erfassen. Das sind aber nach der Definition des Rechenprogramms nur simulierte Mittelwerte für die jeweiligen Gitterflächen auf der Grundlage der für die jeweilige Sturmflut global angenommenen Daten wie nordseeseitigem Eintrag des Flutstroms, Oberwasserzufluss, Windrichtung und -stärke sowie Tiefen und Bodenbeschaffenheit vor und nach der Ausbaumaßnahme. Dagegen fehlt es an Aussagen über lokale Deichgefahrdungen an konkreten Brennpunkten, die sich je nach den Besonderheiten der Deichlinie und ihrer Lage zu den Strömungsverhältnissen, Windrichtungen und Wellenhöhen bei jeder Sturmflut anderswo, auch abseits eines der „aktiven Gitterpunkte" (Gutachten S.7), entwickeln können. (Z.B. an einem Punkt der Grimmershörnbucht, gegen den der Orkan bei höchstem Wasserstand die Wellen aufprallen lässt; die Gitterauflösung und Kantenlänge ist insoweit dem Gutachten nicht zu entnehmen). Die tiefengemittelte Strömungsveränderung enthält noch keine Aussage über die durch die sturmerzeugten Wellen auf die Deiche treffenden Druckbelastungen. Im Gutachten wird zwar behauptet, es sei der Impulseintrag aus der Atmosphäre berücksichtigt, aber in den dargestellten Ergebnissen findet sich, soweit ersichtlich, nichts darüber, in welche Kräfte sich dieser Impuls an der Modellgrenze, d.h. am Ufer, umsetzt. Auch wenn die für eine Gitterfläche gemittelte Sturmfluterhöhung sich in den errechneten Grenzen hält, schließt dies einen punktuellen Spitzenwert mit lokaler Überflutung des Deichs und mit der Folge eines sich dann alsbald ausweitenden Deichbruchs nicht aus. Es lässt sich mit dem numerischen Verfahren auch nicht ausschließen, dass die Gefahr für solche Brennpunkte gerade auch durch Ausbaumaßnahmen (im Beispiel durch die Vertiefung der in Richtung der Bruchstelle verlaufenden Fahrrinne nordwestlich von Cuxhaven) mit herbeigeführt wird, weil die weggebaggerten Teile des Untergrundes die Strömung und Wellenentwicklung sonst stärker gehemmt hätten.
Das Gutachten ermöglicht auch keine längerfristigen Aussagen, denn in die Berechnungen für die undatierte Bemessungssturmflut sind nur die Ausbaumaßnahmen im Zeitpunkt ihrer Fertigstellung, nicht die danach durch diese Maßnahmen verursachten Veränderungen der Strömungen und dadurch hervorgerufenen Untergrundverlagerungen eingeflossen. Auch wenn diese im Laufe der Jahre immer mehr von natürlichen Veränderungen überlagert werden könnten, ist ein bleibender Beitrag der Ausbaumaßnahmen zu sich evtl. negativ entwickelnden Sturmflutverhältnissen nicht auszuschließen. So haben schon bisher sowohl Fahrrinnenvertiefungen als auch natürliche Sedimentverluste zu einer schleichenden Verstärkung des Tidenhubs in der Unterelbe beigetragen (Unterlage D Kap.2 S.31/50; Projektüberblick S.29). Diese Entwicklung kann sich infolge der jetzt geplanten Maßnahmen und weiterer natürlicher Vorgänge fortsetzen oder verstärken, so dass eine Bemessungssturmflut z.B. im Jahre 2020 auf wesentlich andere Bodenverhältnisse treffen würde, als sie in die bisherigen Berechnungen eingegangen sind. Dass der erwartete Meeresspiegelanstieg (Projektüberblick S.21) auch für die Sturmflutprognose berücksichtigt worden wäre, lässt sich dem Gutachten Hlb nicht entnehmen. (Es folgten Einwendungen zu Unfallgefahren usw.)
